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(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL VI DES EU-VERTRAGS ERLASSENE RECHTSAKTE
BESCHLUSS DES RATES

vom 28. Januar 2008

über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Abkommens zwischen der
Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und

Entwicklung des Schengen-Besitzstands

(2008/149/JI)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 24 und Artikel 38,

auf Empfehlung des Vorsitzes,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Ermächtigung des Vorsitzes, der von der Kommission
unterstützt wurde, wurden am 17. Juni 2002 Verhandlun-
gen mit den schweizerischen Behörden über die Assoziie-
rung der Schweiz bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen-Besitzstands abgeschlossen.

(2) Das Abkommen über die Assoziierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen-Besitzstands wurde gemäß dem
Beschluss des Rates 2004/849/EG (1) vorbehaltlich seines
Abschlusses zu einem späteren Zeitpunkt am 26. Oktober
2004 im Namen der Europäischen Gemeinschaft unter-
zeichnet.

(3) Dieses Abkommen sollte genehmigt werden.

(4) Soweit die Entwicklung des Schengen-Besitzstands, der
unter Titel IV des Vertrags über die Europäische Union fällt,
berührt ist, soll der Beschluss des Rates 1999/437/EG vom
17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvor-
schriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der
Europäischen Union und der Republik Island und dem
Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden
Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung
des Schengen-Besitzstands (2) auf die Beziehungen mit der
Schweiz entsprechend Anwendung finden.

(5) Dieser Beschluss lässt die Position des Vereinigten König-
reichs nach dem Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-

Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union im
Anhang des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
sowie nach dem Beschluss 2000/365/EG des Rates vom
29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen
des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden (3), unbe-
rührt.

(6) Dieser Beschluss lässt die Position Irlands nach dem
Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in
den Rahmen der Europäischen Union im Anhang des
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie nach dem
Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002
zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmun-
gen des Schengen-Besitzstands auf Irland (4) unberührt —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Union, der
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung
des Schengen-Besitzstands sowie die damit verbundenen Doku-
mente bestehend aus der Schlussakte, dem Abkommen in Form
eines Briefwechsels über die Ausschüsse, die die Kommission bei
der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen, und
der Gemeinsamen Erklärung über gemeinsame Sitzungen der
Gemischten Ausschüsse werden hiermit im Namen der Euro-
päischen Union genehmigt.

Das Abkommen, die Schlussakte, der Briefwechsel und die
Gemeinsame Erklärung sind diesem Beschluss beigefügt.
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Artikel 2

Dieser Beschluss findet auf Bereiche, die von den in den
Anhängen A und B des Abkommens aufgeführten Bestimmun-
gen umfasst sind, und auf ihre Entwicklung Anwendung, soweit
diese Bestimmungen gemäß dem Beschluss 1999/436/EG (1) eine
Rechtsgrundlage im Vertrag über die Europäische Union haben
oder eine solche für sie festgelegt wurde.

Artikel 3

Die Artikel 1 bis 4 des Beschlusses 1999/437/EG des Rates (2)
gelten in derselben Weise für die Assoziierung der Schweiz bei
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands, der unter Titel VI des Vertrags über die Europäische
Union fällt.

Artikel 4

Der Präsident des Rates wird hiermit ermächtigt, die Person zu
benennen, die ermächtigt ist, die Genehmigungsurkunde nach
Artikel 14 des Abkommens im Namen der Europäischen Union
zu hinterlegen, um die Zustimmung der Europäischen Union zur
Bindungswirkung auszudrücken.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 28. Januar 2008.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. RUPEL
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